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Regelung, die gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 StraßenVO auch für 
die Straßenunterhaltungsbetriebe gilt, knüpft an die rechts
widrige Verletzung von Pflichten zur Gewährleistung der 
öffentlichen Nutzung von Straßen an (vgl. dazu OG, Urteil 
vom 5. Juli 1978 - I - Pr - 15 - 1/78 - NJ 1978, Heft 8, S. 359).

Bei der Prüfung, ob im vorliegenden Fall die Vorausset
zungen für eine Schadenersatzpflicht der Verklagten gegeben 
sind, hat das Kreisgericht jedoch das Beweisergebnis unzu
treffend gewürdigt und auf dieser Grundlage das Vorliegen 
einer Pflichtverletzung der Verklagten verneint.

In Übereinstimmung mit den Ausführungen des Klägers 
und des Vertreters des Staatsanwalts des Bezirks, der gemäß 
§ 7 ZPO im Verfahren mitwirkte, ist von folgendem auszu
gehen: Im Unfalluntersuchungsbericht der Volkspolizei wird 
zunächst zweifelsfrei festgestellt, daß den Fahrer des Pkw 
(den Kläger) kein Verschulden am Zustandekommen des Un
falls trifft, sondern ein Ölaustritt auf der Fahrbahrimitte das 
Schleudern des Fahrzeugs begünstigt hat. Auf einer Länge 
von über 500 m sei dieser Ölaustritt auf der Fahrbahndecke 
dort entstanden, wo der Belag kurze Zeit vorher aufgetragen 
worden war. Bei leichtem Niederschlag habe sich an diesen 
Stellen ein Schmierfilm gebildet, der die Unfallursache ge
wesen sei.

Entgegen der Auffassung des Kreisgerichts kommt es für 
das Vorliegen einer Pflichtverletzung der Verklagten nicht 
allein darauf an, ob die Verklagte die vorgeschriebene Repa
raturtechnologie bei der Instandsetzung der Fahrbahnober
fläche eingehalten hat oder nicht. Feststeht, daß infolge des 
am Unfalltag herrschenden sehr warmen Wetters flüssige 
Bestandteile der Bitumenemulsion, mit der erst am Tage vor 
dem Unfall eine sog. Tränkflickung vorgenommen worden 
war, aus der Fahrbahnoberfläche austraten. Dieser Zustand 
der Fahrbahnoberfläche führte bei einsetzendem Regen zu 
einer Schmierfläche auf einer Länge der Fahrbahn von etwa 
500 m. Ein solcher Zustand der Fahrbahnoberfläche ist eine 
Gefahrenstelle für die öffentliche Nützung der Fahrbahn. 
Aus den Ausführungen der Verklagten ergibt sich auch, daß 
ihr die reale Möglichkeit der Veränderung der Fahrbahn
oberfläche nach erfolgter „Tränkflickung“ bei sehr warmem 
Wetter in der zum Unfallzeitpunkt beschriebenen Art und 
Weise bekannt war.

Nach § 10 Abs. 4 StraßenVO. ist der Rechtsträger bzw. 
Eigentümer öffentlicher Straßen verpflichtet, entsprechende 
Verkehrszeichen aufzustellen, wenn sich aus dem Straßen
zustand akute Gefahren für den Fahrzeugverkehr ergeben, 
die nicht alsbald beseitigt werden können. Dieser eindeuti
gen Rechtspflicht zur Sicherung der aus der „Tränkflickung“ 
resultierenden und nicht sofort zu behebenden Gefahren
quelle durch Aufstellen eines Warn- oder Hinweiszeichens 
ist die Verklagte nicht nachgekommen. Sie hat damit gemäß 
§ 23 Abs. 1 StraßenVO Pflichten zur Gewährleistung der öf
fentlichen Nutzung der Straße rechtswidrig verletzt. Diese 
Rechtspflichtverletzung ist für den Unfall ursächlich gewe
sen, durch den dem Kläger ein Schaden entstanden ist.

Auf die Berufung des Klägers war daher in Übereinstim
mung mit der Rechtsauffassung des Vertreters des Staatsan
walts des Bezirks das Urteil des Kreisgerichts aufzuheben 
und festzustellen, daß die Verklagte verpflichtet ist, dem 
Kläger den durch den Unfall an seinem Pkw entstandenen 
Schaden zu ersetzen.

Strafrecht §

§ 16 StGB.
Zur Prüfung der Voraussetzungen verminderter Zurech
nungsfähigkeit infolge psychopathologischer Persönlichkeits
veränderungen und zur Feststellung eines pathologisch ge
färbten Alkoholrausches gemäß § 16 StGB.
OG, Urteil vom 10. Juni 1986 - 5 OSB 24/86.

Das Bezirksgericht verurteilte den Angeklagten u. a. wegen 
Mordes. Der Entscheidung liegen insoweit im wesentlichen 
folgende Feststellungen zugrunde:

Der 23jährige Angeklagte besuchte am Tattag eine Disko- 
Veranstaltung. Er trank fünf Glas Bier und drei Likör; Bier 
hatte er bereits im Verlaufe des Nachmittags zu sich genom

men. Nach der Veranstaltung beschloß er, mit seinem Freund 
in eine andere Ortschaft zur Kirmes zu laufen. Die später Ge
schädigte ging mit, und der Angeklagte küßte sie auf diesem 
Weg dreimal flüchtig. Aus ihrem Verhalten folgerte er, sie 
zum Geschlechtsverkehr veranlassen zu können. Er legte den 
Arm um die Geschädigte und zog sie in eine Toreinfahrt. Als 
er sie erneut küßte und über der Kleidung ihre Brust be
rührte, verhielt sie sich ablehnend und versuchte weiterzu
gehen. Unvermittelt trug' der Angeklagte die sich Wehrende 
weiter in die Toreinfahrt, legte sie auf den Boden und ver
suchte, sie wieder zu küssen. Sie begann zu schreien und um 
Hilfe zu rufen.

Der Angeklagte hatte sich zu diesem Zeitpunkt entschlos
sen, auch gegen den Willen der Geschädigten den Geschlechts
verkehr durchzuführen und ihre Gegenwehr mit Gewalt zu 
brechen. Deshalb setzte er sich auf ihren Oberkörper, hielt ihr 
den Mund zu und die Arme fest. Da die Geschädigte sich zur 
Seite drehte und weiter um Hilfe schrie, schlug der Ange
klagte ihr zweimal wuchtig mit der Faust in das Gesicht. Diese 
Faustschläge bewirkten, daß sie benommen war und sich nicht 
mehr wehrte. Um ihr erneutes Schreien zu verhindern, würgte 
er sie, bis sie nur noch röchelte. Nunmehr führte der Ange
klagte den Geschlechtsverkehr durch. Da die Geschädigte er
neut um Hilfe rief und der Angeklagte befürchtete, von ihr 
angezeigt zu werden, entschloß er sich, sie zu töten. Er setzte 
sich auf den Oberkörper der Geschädigten und würgte sie so 
lange mit beiden Händen am Hals, bis er überzeugt war, sie 
getötet zu haben. Er prüfte an der Halsschlagader, ob der 
Tod eingetreten ist, und versteckte die Leiche. Danach ging er 
nach Hause und schlief dort ein.

Die gerichtsmedizinische Sektion ergab, daß der Tod durch 
Erwürgen verursacht wurde. Die forensisch-psychiatrische Be
gutachtung des Angeklagten führte zu dem Ergebnis, daß er 
trotz bestimmter Persönlichkeitsauffälligkeiten (mangelnder 
Kontaktfähigkeit, psychosozialer Minderwertigkeitskomplexe) 
für die begangenen Verbrechen strafrechtlich voll verantwort
lich ist. Die Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten war zur 
Tatzeit auch nicht alkoholbedingt erheblich beeinträchtigt.

Die gegen die Entscheidung eingelegte Berufung ist aui 
die Prüfung der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten ge
richtet.

Die Berufung hatte keinen Erfolg.

Aus der Begründung:
Das Bezirksgericht hat auf der Grundlage des forensisch
psychiatrischen Gutachtens die subjektiven Entscheidungs
voraussetzungen des Angeklagten für die von ihm begange
nen strafbaren Handlungen entsprechend den zu stellenden 
tatbezogenen Anforderungen geprüft und ist zutreffend vom 
Vorliegen einer uneingeschränkten strafrechtlichen Verant
wortlichkeit aüsgegangen.

Die Begutachtung ergab im psychischen Bereich hinsicht
lich der intellektuellen Befähigung und aus den körperlichen 
Befunden — so vor allem in hirnorganisch/neurologischer 
Hinsicht — keine psychopathologischen Faktoren, die sich aui 
die Entscheidungsfähigkeit des Angeklagten i. S. des § 16 
StGB ausgewirkt haben könnten. Somit sind, entgegen den 
Vorbringen der Verteidigung, auch Auswirkungen eventuell 
frühkindlicher Verletzungen im Kopfbereich auf die psychi
schen Funktionen der Entscheidungsfähigkeit nicht gegeben.

In die Begutachtung wurden auch der Umstand des jah
relangen Alkoholmißbrauchs und die tatsituative alkoholi
sche Beeinflussung des Angeklagten einbezogen. Ausgehend 
von dem Gutachtenergebnis, daß kein alkoholbedingter Per
sönlichkeitsabbau vorliegt und infolge des Alkoholmiß
brauchs keine psychopathologischen Persönlichkeitsverände
rungen festgestellt wurden, ist zutreffend eine Beeinträch
tigung der Entscheidungsfähigkeit bereits aus dieser Sicht 
ausgeschlossen worden.

Entgegen dem Haupteinwand der Berufung ist dem Gut
achten auch darin zu folgen, daß bei dem Angeklagten keir 
pathologisch gefärbter Alkoholrausch gemäß § 16 StGB vor
lag. Aus dem festgestellten allgemeinen Verhalten des An
geklagten nach Alkoholgenuß sowie aus den objektiven unc 
subjektiven Tatumständen ergeben sich weder generell noch 
akut in den jeweiligen Tatsituationen begründete Anhalts
punkte für einen solchen Rauschablauf (zu den von der Wis
senschaft herausgearbeiteten, einen pathologischen bzw. pa
thologisch gefärbten Rauschverlauf charakterisierender 
Symptomen vgl. insbes. M. Ochernal/H. Szewczyk in NJ 1978 
Heft 4, S. 157, sowie H. Lischke/M. Ochernal in NJ 1979


